
778 der Bei1agen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 
des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (214 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Forschungsorga­
nisation in österreich und über Änderungen 
des Forschungsförderungsgesetzes (For-

schungsorganisationsgesetz - FOG) 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung hat zur Vorbereitung einer gesetz­
lichen Neuregelung der Forschungsorganisation 
in Österreich an 114 Institutionen und an die 
Mitglieder des Wissenschaftsforums einen Frage­
bogen versandt, der in 27 Detailfragen gegliedert 
war. Dieser Fragebogen wurde überdies interes­
sierten Stellen, die sich an das Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung wandten, über­
mittelt und deren Stellungnahmen wurden bei 
der Erstellung eines Gesetzentwurfes zur Neu­
ordnung der Forschungsorganisation mit berück­
sichtigt. 

Unter Bedachtnahme auf die Ergebnisse des 
Begutachtungsverfahrens wurde der vorliegende 
Entwurf erstellt, wobei insbesondere die nicnt 
in den Zuständigkeits bereich des Bundesmioi­
steriums für Wissenschaft und Forschung fallen­
den Angelegenheiten der Abgabenbegünsti­
gungen für Forschung und Entwicklung von 
den zuständigen Ressorts geprüft und weiter­
verfolgt werden. 

Der vorliegende Entwurf enthält für Bereiche, 
in denen gesetzliche Regelungen fehlen oder 
Konkretisierungen wünschenswert erschienen, 
Bestimmungen (Art. I der Regierungsvorlage) 
und andererseits eine Novellierung des For­
schungsförderungsgesetzes 1967 (Art. II). 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat in seiner Sitzung am 5. März 1980 zur Vor­
behandlung der gegenständlichen Regierungs­
vorlage einen Unterausschuß ~ingesetzt. Dem 
Unterausschuß gehörten von der Sozialistischen 
Partei Österreichs die Abgeordneten Blecha, 

DDr. Gmoser, Dr. Nowotny, Dr. Stippei, 
Wille, von der Österreichischen Volkspartei die 
Abgeordneten Dr. Blenk, Dr. Ermacora, 
Dr. Neisser, Dr. Schüssel und von der Frei­
heitlichen Partei Österreichs der Abgeordnete 
Dipl.-Vw. Dr. Stix an. 

Der Unterausschuß hat· die Regierungsvorlige 
unter Beiziehung von Sachverständigen in acht 
Arbeitssitzungen eingehend beraten und am 
23. Juni 1981 durch den Obmann des Unteraus­
schusses Abg. Wille über das Ergebnis der 
Arbeiten mündlich berichtet. An der sich an den 
Bericht des Unterausschusses anschließenden 
Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
Dipl.-Vw. Dr. Stix, Dr. Neisser, Dr. Nowotny 
Dr. Blenk und Dr. Ermacora sowie der Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung 
Dr. Hertha Firnberg. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage in der vom Unterausschuß vorgeschla­
genen Fassung unter Berücksichtigung von 
gemeinsamen Abänderungsanträgen der Abge­
ordneten Wille, Dr. Neisser, Dipl.-Vw. 
Dr. Stix sowie eines Abänderungsantrages des 
Abgeordneten Dr. Neisser bzw. Dr. Stix ein­
stimmig angenommen. 

Der nunmehrige Gesetzestext ~ wie er vom 
Ausschuß für Wissenschaft und Forschung ange­
nommen wurde -'- ist diesem Bericht beigedruckt. 

Zu Art. I § 13 Abs. 4 nahm der Ausschuß zur 
Kenntnis: 

Projektbegleitung umfaßt den periodischen 
Kontakt zwischen Auftragnehmer und Auftrag­
geber bezüglich wissenschaftlicher, administra­
tiver und finanzieller Fragen der Projektdurch­
führung und hinsichtlich des Fortschrittes des 
Projektes. 
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2 778 der Beila.gen 

Zum Begriff "Forschung und experimentelle 
Entwicklung" nahm der Ausschuß Jär Wissen­
schaft und Forschung folgendes zur Kenntnis: 

I. Definition : 

1. Grundlegende und richtungsweisende Be­
griffsbestimmungen für die Messung von wissen­
schaftlichen und technischen Aktivitäten wurden 
im Rahmen der OECD erarbeitet. 

Die derzeit gültige Fassung dieser Richtlinien 
wurde unter dem Titel "The Measurement of 
Scientific and Technical Activities. Proposed 
Standard Practice for Surveys of Research and 
Experimental Development ,FRASCA TI 
MANUAL'" von der OECD im Jahre 1976 
in Paris veröffentlicht~ Darin' wird "Forschung 
und experimentelle Entwicklung" folgender-' 
maßen definiert: 

"Research and experimental development com­
prise creative work undertaken on a systematic 
basis in order to increase the stock of knowledge, 
including knowledge of man, culture and society, 
and the use of this stock of knowledge to devise 
new applications." 

Dabei werden drei Kategorien von Forschung 
unterschieden: 

- Grundlagenforschung (Basic Research) 
- Angewandte Forschung (Applied Research) 
- Experimentelle Entwicklung (Experimental 

Development) 

Die Definitionen des Frascati-Handbuchs für 
diese drei Kategorien lauten folgendermaßen: 

"Basic research is experimental or theoretical 
work undertaken primarily to acquire new know-' 
ledge of tbe underlying foundations of phenomena 
and . observable facts, without any particular 
application or use in view." 

"Applied research is also original investi­
gation undertaken in order to acquire new know­
ledge. Ir is, however, directed primarily towards 
a specific practical aim or objective." 

"Experimental development is systematic work, 
drawing on existing knowledge gained from 
research and/or practical experience, that is 
directed to producing new materials, products 
and devices,' to installing new processes, systems 
and services, and to improving substantially 
those aIready produced or installed~" . 

Eine deutsche Übersetzung dieser Ausgabe 
des Handbuchs liegt nicht vor. 

Hingegen wurde die 1970 ebenfalls in Paris 
unter demselben Titel publizierte (2.) Fassung 
des "Frascati Handbuchs" ins Deutsche über­
tragen. Darin wird "Forschung und Experi­
mentelle Entwicklung" folgendermaßen über­
setzt: 

"Forschung und experimentelle Entwicklung 
lassen sich definieren als systematische, schöpfe­
rische . Arbeit zur Erweiterung wissenschaft­
licher und technischer Erkenntnisse und deren 
Verwendung mit dem Ziel, neue Anwendungs­
möglichkeiten zu finden." 

Der entsprechende englisc4e Originaltext 
lautet: 

"Research and experimental development may 
be defined as creative work undertaken on a 
systematic basis to increase the stock of scientific 
and technical knowledge and to use this stock 
of knowledge to devise new applications." 

Ein Unterschied besteht also lediglich. infolge 
der Einbeziehung von ,;knowledge of man, 
culture and society" in der revidierten Fassung 
des Frascati-Handbuchs von 1976. 

2. Die UNESCO hat die von der OECD er- . 
arbeitete, im. Frascati-Handbuch 1976 enthaltene 
Definition für Forscbung und experimentelle 
Entwicklung vollinhaltlich übernommen: 

"Research and Experimental Development: 
any systematic and creative work undertaken 
in order to increase the stock of knowledge, in­
cluding knowledge of man, culture and society, 
and the use of this knowledge' to devise new 
applications." [Recommendation concerning the 
International Standardization of Statistics on 
Science' and Technology adopted by the General 
Conference at its twentieth session, Paris, 
27. November 1978, Punkt 2.1. (a)]. 

Eine offizielle deutsche Fassung dieser Emp­
fehlung der Generalkonferenz liegt nicht vor. 

3. In Österreich verwenden das Österreichische 
Statistische Zentralamt und die Bundeskammer 
der gew~rblichen Wirtschaft im Rahmen ihrer 
in regelmäßigen Abständen durchgeführten Erhe­
bungen über. Forschung und experimentelle 
Entwicklung folgende OECD-konforme Defini­
tionen: 

"F&E im Sinne der Erhebung kann als schöpfe­
rische Tätigkeit definiert werden,. welche auf 
systematische Weise unter Verwendung wissen­
schaftlicher Methoden mit dem Ziel durch­
geführt wird, den Stand des Wissens zu vermehren 
sowie neue Anwendungen dieses Wissens zu 
erarbeiten. Das Element der Neuheit und 
Originalität (neue Erkenntnisse, neues Wissen, 
neue Wissensordnung, neue Anwendungen) ist 
das wichtigste Kriterium, F&E von den anderen 
wissenschaftlichen Tätigkeiten zu .unterscheiden;" 
(Österreichisches Statistisches Zentralamt, Abt. 7; 
Erläuterungen· zum Erhebungsformular über 
Forschung und experimentelle Entwicklung im 
Jahre 1978). 
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"Forschung und Entwicklung im Sinne der 
Erhebung sind: 

Forschung: Alle Arbeiten, die auf die Ge­
winnung neuer wissenschaftlicher oder tech­
nischer Erkenntnisse gerichtet sind. Diese 
Forschung bezieht sich vornehmlich auf eine spe­
zifische praktische Zielsetzung oder Anwendung. 

Experimentelle Entwicklung : Nutzung wissen­
schaftlicher Erkenntnisse, um zu neuen oder 
wesentlich verbesserten Materialien, Geräten, 
Produkten, Verfahren, Systemen oder Dienst­
leistungen Zu gelangen" (Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft; Erhebung über die im 
Jahre 1978 aufgewendeten Mittel für Forschung 
und Entwicklung, Dokumentation und Infor­
mation). 

11. Abgrenzung von Forschungsaktivitäten 
insbesondere von experimenteller Entwick­
lung gegenüber Produktion oder technischen 
Dienstleistungen: 

Im Frascati-Handbuch der OEen' wird darauf 
hingewiesen, daß die größte Fehlerquelle bei 
F&E-Messungen vermutlich in der Schwierig­
keit liegt, eine genaue Trennlinie zwischen der 
experimentellen Entwicklung und den sonstigen 
technologischen Aktivitäten zu ziehen. Es wird 
darauf hingewiesen, daß eine genaue Definition 

, für die Abgrenzung zwischen Entwicklung und 
Produktion, die für alle Industriezweige gültig 
wäre, nicht möglich ist. Als praktische Grund­
lage für die Beurteilung von Grenzfällen werden 

Berichterstatter 

allerdings im Frascati-Handbuch die von der 
,National ScienceFoundation erarbeiteten Kri­
terien in leicht erweiteter Form wie folgt zitiert: 

"If the primaty objective is to make further 
improvements on the product or process, then 
thework comes within the definition of Rand D. 
If, on the other hand, ,the product, process or 

, approach is substantially set and, the primary 
objective is to develop markets, to do pre-pro.; 

, duction planing or to get a production or control 
system working smoothly, then the work is no 
longer Rand D." 

Auch die englische und französische Bezeich­
nung der Forschungsförderungsfonds 

1. Fonds 'zlir Förderung der wissenschaft­
lichen Forschung' 
Austrian Science Research Fund 
Fonds Autrichien de la Recherche Seienti­
fique 

2. Forschungsfärderungsfonds für die ge­
werbliche Wirtschaft 
Austrian Industrial .ResearchFund 
Fonds Autrichien de la Recherche Indu­
strielle 

wurde vom Ausschuß zur Kenntnis genommen. 

Auf Grund seiner Beratungen stellt der Aus­
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den Antrag, der Nationalrat wolle dem ange­
schlossenen Gesetzentwurf die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1981 

Wille 

Obmann 
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. / 
/ . 

Bundesgesetz über die Forschungs­
organisation in österreich und über Ände­
rungen des Forschungsförderungsgesetzes 

(Forschungsoganisationsgesetz ~ FOG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

A. ALLGEMEINES 

Grundsätze und Ziele 

§ 1. (1) Die leitenden Grundsätze für die Förde­
rung von Wissenschaft und Forschung durch 
den Bund sowie für die Organisation wissen­
schaftlicher Einrichtungen des Bundes sind 
insbesondere :, 

1. die Freiheit der Wissenschaft und ihrer 
Lehre (Art. 17 Staats grundgesetz über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger, RGBl. 
Nr. 142/1867), 

2. die Vielfalt wissenschaftlicher Meinungen 
und Methoden, 

3. die Bedeutung von Wissenschaft und For­
schung für die Gesellschaft, 

.4. die Kooperation zwischen universitärer und 
außeruniversitärer Forschung, 

5. die Kooperation zwischen dem Bund, den 
Ländern und Gemeinden sowie sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, 

6. die internationale Kooperation, 

7. die Bereitstellung angemessener Mittel für 
Wissenschaft und Forschung. 

(2) Die Ziele für die Förderung von Wissen­
schaft und Forschung durch den Bund sowie für 
die Organisation wissenschaftlicher Einrich­
tungen des Bundes sind insbesondere: 

1. die Erweiterung und Vertiefung der wissen­
schaftlichen Erkenntnisse, 

2. zur Lösung sozialer, wirtschaftlicher, kul­
tureller und wissenschaftlicher Problem­
stellungen verantwortlich beizutragen, vor 
allem zur Sicherung und Hebung der allge­
meinen Lebensqualität und der wirtschaft­
lichen Entwicklung, 

3. die rasche Verbreitung sowie .die Ver­
wertung der Ergebnisse von Wissenschaft 
und Forschung, 

4. die Förderung des wissenschaftlichen Nach­
wuchses. 

B. BERATUNG UND BERICHTSWESEN 

Österreichischer .Rat für Wissenschaft und' 
Forschung 

§ 2. (1) Beim Bundesministerium für Wissen­
schaft und Forschung ist ein "Österreichiseher 
Rat für Wissenschaft und Forschung" einzu­
richten. Die. Mitglieder des Rates sind vom 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
für eine Funktionsperiode von 4 Jahren zu be­
stellen. Sie müssen im Bereich der Forschung 
und Forschungspolitik qualifiziert sein .. 

(2) Dem Österreichischen Rat für Wissen­
schaft und Forschung hat je ein 

1. von der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 

2. von der Rektorenkonferenz, 
3. von der Bundeskonfere.nz des wissenschaft­

lichen und künstlerischen Personals, 
4. vom Fonds zur Förderung der wi~senschaft­

lichen Forschung und 
5. vom Forschungsförderungsfonds für die 

gewerbliche Wirtschaft vorgeschlagenes 
Mitglied anzugehören. 

(3) Der Rat umfaßt acht bis zwölf Mitglieder. 

(4) Den Vorsitz im ÖsterreichischenRat für 
Wissenschaft und Forschung führt der Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung oder 
ein von ihm beauftragtes Mitglied. 

(5) Für Beratungen im Österreichischen Rat 
für Wissenschaft und Forschung ist die Anwesen­
heit der Hälfte der Mitglieder erforderlich. Für 
eine Beschlußfassung genügt die einfache Mehr­
heit, der abgegebenen Stimmen. 

(6) Der Österreichische Rat für Wissenschaft 
und Forschung beschließt eine Geschäftsordnung, 
die der Genehmigung des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung bedarf. 
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(7) Der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung hat eine Tagung des Österreichischen 
Rates für Wissenschaft und Forschung mindestens 
einmal im Jahr und außerdem dann einzuberufen, 
wenn dies wenigstens ein Drittel der Mitglieder 
verlangt. 

(8) Zur Beratung einzelner Angelegenheiten, 
insbesondere zur Beratung bei der Vorbereitung 
der Teilvoranschläge in Angelegenheiten von 
Wissenschaft und Forschung sowie des gemäß 
§ 8 zu erstellenden Berichtes der Bundesregierung 
an den Nationalrat, können weitere Experten 
beigezogen werden. I 

§ 3. (1) Dem Österreichischen Rat für Wiss:en­
schaft und Forschung obliegt:; 

1. die Beratung bzw. die Erstattung von Vor-
. schlägen an die Bundesregierung in grund­

sätzlichen Angelegenheiten von Wis~en­
schaft und Forschung, insbesondere qin­
sichtlich der Festlegung von Förderuqgs­
schwerpunkten, der Förderung und Ider 
internationalen Kooperation sowie hinsitht­
lich der Erstellung des Berichtes gemäß:§ 8 
an den National:t;at, i 

2. die Beratung bzw. Erstattung von \f or­
schlägen an die Bundesregierung und :die 
Bundesmini~ter in einzelnen Angelegen­
heiten von Wissenschaft und Forschung, 

3. die Berichterstattung über seine Tätigkeit 
an die Österreichische Konferenz für Wissen­
schaft und Forschung (§ 4). 

(2) Dem Österreichischen Rat für Wissen­
schaft und Forschung sind von den Bundes­
ministerien Gesetz- und Verordnungsent)VÜrfe, 
die sich mit Angelegenheiten von Wissenschaf~ 
und Forschung befassen, zur Begutachtungl zu 
übermitteln. 

(3) Der Österreichische Rat für Wissensc1:laft 
und Forschung dient auch zur Beratung der 
Landesregierungen, wenn er von" diesen dazu 
aufgefordert wird. 

Österreichische Konferenz für Wissenschaft 
und Forschung 

§ 4. (1) Beim Bundesministerium für Wis$en­
schaft und Forschung ist ferner eine "Öster­
reichische Konferenz für Wissenschaft und For­
s~hung" einzurichten. 

(2) Der Österreichischen Konferenz für Wissen­
schaft und Forschung gehören an: 

1. di~ Mitglieder des Österreichischen Rites 
für Wissenschaft und Forschung, . 

2. je ein Vertreter der im Ha~ptausscruß 
des Nationalrates vertretenen parlamen-
tarischen Klubs, ". . 

3. ein weiterer Vertreter' der: Österreichis~h~n 
Akademie der Wissenschaften, 

4. je ein Vertreter des Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung und des 
Forschungsförderungsfonds für die ge­
werbliche Wirtschaft, 

5. zwei weitere Vertreter der Universitäts­
und Hochschulprofessoren, die von der 
Rektorenkonferenz zu entsenden sind, 

6. ein weiterer Vertreter der anderen Uni­
versitäts- und Hochschullehrer, der/von der 
Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals zu entsenden ist, 

7. je ein Vertreter des Zentralausschusses 
der Hochschullehrer und des Zentral­
ausschusses beim Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung für die son­
stigen Bediensteten, 

8. ein Vertreter der Studierenden, der vom 
zuständigen Organ der gesetzlichen Ver­
tretung der Studierenden zu entsehdenist, 

9. je ein Vertreter des Österreichischen Ar­
beiterkammertages, der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, der Präs i­
dentenkonferenz der Landwirtschafts­
kammern, des Österreichischen Gewerk­
schaftsbundes und der Vereinigung öster­
reichischer Industrieller, 

10. ein Vertreter der Kammern der freien 
Berufe, der von diesen zu entsenden ist, 

1L.ein Vertreter jedes Bundesministeriums, 
.12. drei weitere Mitglieder, die vom Bundes­

minister für Wissenschaft und Forschung 
aus dem Kreis der den wissenschaftlichen 
Emrichtungen gemäß § 36 zuzurechnenden 
Personen zu bestellen sind, 

13. zwei weitere Mitglieder, die vom Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung 
aus dem' Kreis der wissenschaftlichen 
Einrichtungen des Bundes außerhalb der 
Universitäten zu bestellen sind. 

(3) Weiters kann jedes Bundesland einen Ver­
treter entsenden. 

(4) Beratungsergebnisse sind der Bundesregie­
rung zur Kenntnis zu bringen. 

(5) § 2 Abs. 4, 5, 6 und 7 sind anzuwenden. 
Die Funktionsperiode der Mitglieder der Öster­
reichischen Konferenz für Wissenschaft und 
Forschung beträgt 4 Jahre. 

(6) Zur Beratung' einzelner Angelegenheiten 
können Experten ohne Stimmrecht beigezogen 
werden. . 

§ 5. Der Österreichischen Konferenz für 
Wissenschaft und Forschung obliegt: 

1. die Beratung des vom Österreichischen Rat 
für Wissenschaft und Forschung gemäß 
§ 3 Abs. 1 Z 3 zu erstattenden Berichtes 
und Ausarbeitung einer Stellungnahme, 
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2. die Beratung der Bundesregierungbzw. 
die Erstattung von Vorschlägen an die 
Bundesregierung, hinsichtlich welcher bzw. 
mit welchen Angelegenheiten die Bundes­
regierung den Österreichischen Rat für 
Wissenschaft und, Forschung gemäß Z 3 
Abs. 1 beauftragen soll, 

3. die Erstattung von Vorschlägen an die 
Bundesregierung und die Bundesminister, 
für welche Angelegenheiten von Wissen­
schaft und Forschung diese Arbeitsgruppen 
unter Beiziehung von Mitgliedern ,der 
Österreichischen Konferenz für Wissen­
schaft und Forschung eingesetzt werden 
sollen. 

Berichtswesen 

§ 6. Jeder Bundesminister, der Mittel für die 
Errichtung und den Ausbau einer wissenschaft­
lichen Einrichtung, die ein vom Bund verschie­
dener Rechtsträger ist, oder zur Durchführung 
von Einzelforschungsvorhaben zur Verfügung 
stellt oder nachgeordnete Dienststellen seines 
Ressorts mit der dauernden oder zeitweiligen 
Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten be­
traut oder für diese Zwecke nachgeordnete 
Dienststellen einrichtet, hat dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung darüber unver­
züglich zu berichten, soweit' nicht aus Gründen 
der Landesverteidigung eine' Geheimhaltung ge­
boten ist. 

§ 7. Jeder Bundesminister hat vorzusorgen, 
daß von nachgeordneten Dienststellen seines 
Bereiches, die mit der Durchführung wissen­
schaftlicher Arbeiten betraut sind, sowie von 
'Rechtsträgern, die im Rahmen seines Zuständig­
keitsbereiches Mittel zu der Durchführung'wissen­
schaftlicher Arbeiten erhalten, ein jährlicher Be­
richt vorgelegt wird. Diese Berichte haben die 
wissenschaftlichen 'Tätigkeiten, und" Ergebnisse, 
die Finanzierung, die Personalsituation, die appa­
rative und räumliche Ausstattung sowie aUfällige 
Bedarfsanalysen, hinsichtlich von vom Bund 
verschiedenen RechJsträgern nur, soweit diese 
Angaben im Zusammenhang mit der vom Bund 
zur Verfügung gestellten Finanzierung stehen, 
zu enthalten und sind vomzuständig'en Bundes­
minister dein Bundesminister für, Wissenschaft 
und Forschung zur Kenntnis' zu' bringen, soweit 
nicht aus Gründen der Landesverteidigung eine 

, Geheimhaltung geboten ist. 

§ 8. DIe Bundesregierung hat dem National­
rat bis zum 1. Mai eines jeden Jahres unter Be­
dachtnahme auf die Berichte nach §4 Abs. 1 
lit. c und § 11 Abs. 1 Et. c des Forschungs­
förderungsgesetzes einen umfassenden Bericht 
über die Lage und Bedürfnisse der Forschung in 
Österreich vorzulegen. Der Bericht hat auch Vor­
schläge für Maßnahmen zu enthalten, die zur 
Förderung der Forschung notwendig. sind. 

§ 9. Nachstehende Daten dürfen automations­
gestützt ermittelt, verarbeitet und übermittelt 
sowie veröffentlicht werden: 

1. Empfänger von Forschungsförderungen des 
Bundes bzw. Auftragnehmer beiForschungs­
aufträgen des Bundes, 

2. Bezeichnung und . Kurzbeschreibung des 
Forschungsproiekte~ bzw. der Föderung,' 

. ~. verantwortlicher Projektleiter, 

4. Fristigkeit, 
5. Finanzierung durch den Bund, 
6. Bezeichnung der Geräte, die innerhalb der 

Förderung der des Auftrages angeschafft 
werden sollen bzw. wurden, 

7. Angabe der Stelle, bei der der Abschluß­
bericht aufliegt, 

8. Verwertungen. 

C. FORSCHUNGSFÖRDERUNGEN UND 
FORSCHUNGSAUFTRÄGE DES BUNDES 

ForschungsIörderungen 

§ 10. Förderungen im Sinn dieses Bundes­
gesetzes sind Zuwendungen des Bundes, insbe­
sondere Zuschüsse, Ausgaben für zins- und 
imortisationsbegünstigte Gelddarlehen sowie 
Annuitäten-, Zinsen- und Kreditkostenzuschüsse, 
die der Bund als Träger von Privatrechten 
(Art. 17 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes) 
einem von Bund verschiedenen Rechts träger 
aus Bundesmitteln 

1. für eine förderungswürdige; bereits er­
brachte oder beabsichtigte Leistung im 
Bereich der Wissenschaft und Forschung, 

2. für eine förderungswürdige, bereits. er­
brachte oder . beabsichtigte . Leistung für 
wissenschaftliche Veranstaltungen, für 
wissenschaftliche Ausstellungen, für wissen­
schaftliche Publikationen und für wissen­
schaftliche Dokumentation und Information, 

3. und für eine förderungswürdige, bereits 
erbrachte oder beabsichtigte Leistung zur 

,Förderung des wissenschaftlichen Nach­
wuchses gewährt, ohne daß dafür unmittel­
bar dem Bund gegenüber eine angemessene 
geldwerte' Gegenleistung zu erbringen ist. 

§ 11; (1) Soweit nichts anderes gesetzlich be­
stimmt ist, gelten für die Durchführung der 
Förderung von Vorhaben gemäß § 10 der§ 11 
Abs. 2, der § 18 Abs. 2, der § 20 Und der § 21 
des Forschungsförderungsgesetzes, BGB1. 
Nr. 377/1967, sinngemäß. 

(2) Die Bundesregierung hat zu Einzelheiten 
der Förderung und der Durchführung der För­
derungsmaßnahmen Richtlinien zu erlassen. 
Diese Richtlinien sind dem Rechnungshof zur 
Kenntnis zu bringen und södann im "Amtsblatt 
zur· Wiener Zeitung" zu. veröffentlichen~ 
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Forschungsaufträge und Aufträge für son~tige 
wissenschaftliche Untersuchungen: 

§12. Forschungsaufträge 1Jnd Aufträge; für 
sonstige wissenschaftliche Untersuchungen (Ex­
pertengutachten) im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind nach den Bestimmungen des Privatre<;htes 
zu beurteilende Vereinbarungen des Bundes: mit 
vom Bund verschiedenen Rechtsträgern im! Be­
reich von Wissenschaft und Forschung gf'!gen 
eine bestimmte öder bestimmbare Gegenlei-
stung gemäß § 13 Abs. 3. , , 

§ 13. (1) Die Art der Vergabe von Forsch~ngs­
aufträgen und Aufträgen für sonstige wissen­
schaftliche Untersuchungen ist .:...-. soweit dafür 
besondere bundesgesetzliche Regelungen nicht 
bestehen - nach der Natur der Leistungen 
sowie den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, 
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Verwal-
tung zu bestimmen. ' 

(2) Innerhalb der nach Abs. 1 festgelegten 
Veig~beart sind von der vergebenden Stelle 
ein bzw., nach Möglichkeit mehrere Offerte 
einzuholen, die insbesondere einen Arbeits-, 
Finanz" und Zeitplan, zu beinhalten haben. 

(3) Die Gegenleistung des Bundes für :For­
schungsaufträge und für Aufträge über sonstige 
wissenschaftliche Untersuchungen ist auf G~und­
lage der erforderlichen Kosten zu vereinbaren. 
Ein darüber hinausgehendes Entgelt kanr~ ge­
währt werden. Eine Pauschalierung kann: vor-
genommen werden. ' 

(4) Die Bundesregierung hat zu Einzel~eiten 
der Vergabe und der Durchführung Richtlinien 
zu erlassen. In den Richtlinien sind jene fälle 
anzuführen, in denen die Vergabe aufgrund bner 
öffentlichen Ausschreibung zu erfolgen- hat! und 
in denen seitens des Auftraggebers eine Projekt­
begleitung vorzusehen ist. Diese Richtl~nien 
,sind dem Rechnungshof zur Kenntnis zu bripgen 
und sodann im "Amtsblatt derWiener Zeitung" 
zu veröffentlichen. 

Berücksichtigung der Auswertung von: Er­
gebnisssenvon Forschung und Wissens~haft 
bei sonstigen Aufträgen und Förderuj:lgen 

. des Bundes 

§ 14. Auf die mögliche Verwertung voti Er­
gebnissen von Wissenschaft und Forschung im 
Inland ist ( 

1. bei der Beurteilung des Bestanbotes für 
sonstige Aufträge des Bundes, die !maß­
gebliche Bedeutung für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung haben, i 

2. sowie bei der Gewährung von sons,tigen 
Förderungen des Bundes für Zweck~ der 
wirtschaftlichen und sozialen EntwiclUung 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen Bedacht zu 
nehmen. 

D. FORSCHUNG AN ,UNIVERSITÄTEN 
UND KUNSTHOCHSCHULEN 

Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten im 
Auftrag Dritter 

§ 15. (1) Die Universitäten, Fakultäten, Insti­
tute und besonderen Universitäts einrichtungen, 
die - Kunsthochschulen und ihre Abteilungen 
und Institute sowie die Akademie der Bildenden 
Künste und ihre Institute können nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen die Durchführung 
wissenschaftlicher Arbeiten im Auftrage Dritter 
oder für andere Bundesdienststellen übernehmen. 

(2) Die Übernahme solcher Arbeiten im Auf­
trag, Dritter ist zulässig, wenn hiedurch der ord­
nungsgemäße Lehr-- und Forschungsbetrieb nicht 
beeinträchtigt wird. Ein schriftlicher Vertrag 
ist auszufertigen, der insbesondere den Ersatz 
der Kosten zu enthalten hat., Die Vereinbarung 
eines' darüber hinausgehenden Entgeltes ist 
zulässig. Der Vertragsentwurf ist vor Unter­
zeichnung dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung zur Kenntnis zu bringen. Wenn 
es sich voraussichtlich um laufende gleichartige 
Arbeiten \ handelt und der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung die zuständigen 
Organe der Universitäten, der Kunsthochsch':llen 
bzw. der Akademie .der Bildenden Künste zum 
Abschluß solcher Verträge generell ermächtigt 
hat, entfällt die Vorlage des Vertragsentwurfes 
im Einzelfall. Der Vertragsabschluß ist, vom 
Bundesminister ,für Wissenschaft und Forschung 
zu untersagen bzw. die Ermächtigung nicht zu 
erteilen, oder zu widerrufen, wenn' eine Be­
einträchtigung des Lehr- und Forschun~.sbe­
triebes zu erwarten bzw. gegeben ist. Uber 
die Erteilung der Ermächtigung, ist binnen 
3 Monaten zu entscheiden. Erfolgt binnen 
3 Monaten keine diesbezügliche Entscheidung 
des Bundesministers' für Wissenschaft und For­
schung gilt die Ermächtigung als erteilt. 

(3) Handelt es sich um die Übernahme der 
Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten im 
Auftrage anderer Bundesdienststellen, ist Abs. 2 
sinngemäß nach Maßgabe haushaltsrechtlicher 
Bestimmungen anzuwenden. 

(4) Den. Universitäten, Fakultäten, Instituten, . 
den besonderen Universitätseinrichtungen, den 
Kunsthochschulen und ihren Abteilungen und 
Instituten sowie der Akademie der Bildenden 
Künste und ihren Instituten kann vom obersten 
Kollegialorgan und vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung die Durchführung 
von im öffentlichen Interesse liegenden wissen­
schaftlichen Arbeiten übertragen werden. Der 
ordnungsgemäße Lehr- und Forschungsbetrieb 
darf durch solche Arbeiten nicht beeinträchtigt 
werden. Ein Anspruch auf ein Entgelt für solche 
Arbeiten besteht nicht. Der Bundesminister für. 
Wissenschaft und Forschung kann diesen Ein­
richtungen al.lch Forschungsaufträge und Auf-
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träge zur Durchführung sonstiger wissenschaft­
licher Untersuchungen unter sinngemäßer An­
wendung des § 12 und des § 13 erteilen. 

Vereinbarungen mit ausländischen lJniversi-
täten, Hochschulen und Akademien 

§ 16. Vereinbarungen mit ausländischen Uni­
versitäten, Hochschulen und Akademien über die 
Durchführurig wissenschaftlicher 'Arbeiten be­
dürfen unbeschadet des § 2 Abs. 2 des Universi­
täts-Organisationsgesetzes der vorherigen Zu­
stimmung des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung. 

E. WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUN­
GEN IM BEREICH DES BUNDESMINISTE­
RIüMS FÜR. WlSSENSCHAFTUND FOR-

SCHUNG UND BUNDESMUSEEN 

§ 17. Für die dem Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung unterstehenden wissen­
schaftlichen Einrichtungen und die Bundes­
museen gelangen neben § 1 die nachstehenden 
Bestimmungen zur Anwendung. 

Geologische Bundesanstalt 
§ 18. (1) Die Geologische Bundesanstalt ist eine 

Einrichtung des Bundes ohne eigene Rechts­
persönlichkeit. Sie untersteht dem Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung. 

(2) Ihre Aufgaben umfassen insbesondere: 
1. Untersuchungen und Forschung in den 

Bereichen der Geowissenschaften und der 
Geotechnik sowie auf dem Gebiet der 
mineralischen Roh- und Grundstoffe, im 
besonderen die Durchforschung des Bundes­
gebietes nach nutzbaren Lagerstätten und 
die geologische Landesaufnahme~ 

2. Gutachten und Planungsunterlagen In 
diesen Bereichen, 

3. Sammlung, Bearbeitung und Evidenz­
haltung der Ergebnisse ihrer Untersuchungen 
und Forschung sowie Information und 
Dokumentation über diese Bereiche. 

(3) Die Anstalt hat bei ihrer Tätigkeit auf die 
Entwicklung der Wissenschaften sowie auf die 
Wirtschaftlichkeit der Durchführung ihrer Auf­
·gaben Bedacht zu nahmen. 

(4) Sofern es die Erfüllung der fachlichen 
Aufgaben für die Bundesverwaltung zuläßt, 
hat die Anstalt auch anderen natürlichen und 
juristischen Personen im Rahmen ihres Aufgaben­
bereiches Leistungen zu erbringen. Arbeiten 
für Gebietskörperschaften und Arbeiten, die im 
öffentlichen Interesse gelegen sind, sind bevor­
zugt zu behandeln. 

§ 19. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung hat unbeschadet des § 5 des Bun­
desministeriengesetzes im Sinne des § 71 dieses 
Bundesgesetzes für die Geologische Bundesanstalt 
eine Anstaltsordnung zu erlassen. 

(2) Die Anstaltsordnung hat insbesondere 
nähere Bestimmungen zu enthalten über: 

1. die organisatorische Gliederung der Anstalt, 
2. die nähere Regelung für den Dienstbetrieb 

sowie für die Inanspruchnahme der Lei­
stungen der Anstalt, 

3. die Erstellung von Arbeitsprogrammen 
und Tätigkeitsberichten, 

4. die Zusammenarbeit der Anstalt mit anderen 
Bundesdienststellen, 

(3) Für die Bestellung des Leiters der Geolo­
gischen Bundesanstalt gilt das Ausschreibungs­
gesetz, BGBl. Nr. 700/1974. 

§ 20. (1) Die Höhe der für die Inanspruch­
nahme der Tätigkeit der Anstalt zu entrichtenden 
Entgelte ist nach dem Grundsatz der Kosten", 
deckung in einem Anstaltstarif im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen festzu­
setzen, wobei in Fällen, in denen die Anstalts­
tätigkeit überwiegend im öffentlichen Interesse 
liegt, die Ermäßigung oder Edassung des Entgelts 
vorgesehen werden kann. 

(2) Soweit aus den Entgelten gemäß Abs. 1 über 
die veranschlagten Einnahmen hinaus Mehrein­
nahmen anfallen, sind diese im Sinne der haus­
halts rechtlichen Bestimmungen als zweckgewid­
met anzusehen. 

§ 21. (1) Die Bestimmungen des Lagerstätten­
gesetzes, BGBl. Nr. 246/1947, bleiben unberührt. 
(2) Die Bestimmungen der Allerhöchsten Ent­
schließung vom 15. November 1849 betreffend 

, die Einrichtung einer Geologischen Reichsanstalt 
treten mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
außer Kraft. Das der Geologischen Bundesanstalt 
angeschlossene Museum ist vom Naturhistori­
schen Museum zu übernehmen. 

Zentralanstalt für Meteorologie und Geody-
namik . 

§ 22. (1) Die Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik ist eine Einrichtung des Bun­
des ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie unter­
steh~ dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung. 

(2) Ihre Aufgaben umfassen insbesondere : 

1. kurz- und mittelfristige Wettervorhersagen 
und die Verbreitung der Ergebnisse, ' 

2. Führung, Ausstättung und Kontrolle eines 
Meßnetzes, das für die Durchführung der 
Aufgaben der Anstalt notwendig ist, ein­
schließlich von Beobachtungen in der 
freien Atmosphäre mit Radiosonden und 
Radar sowie die Autnahme von Sendungen 
von meteorologischen Satelliten, 

3. Führung eines seismischen und erdmagneti­
schen Dienstes, 
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4. Forschung auf meteorologischem einschließ­
lich klimatologischem und geophysikali­
schem Gebiet sowie im Bereich des Umwelt­
schutzes und anderer Randgebiete der Meteo- . 
rologie und Geophysik, 

5. erforderliche Messungen, Erstellung von 
Gutachten und Planungs unterlagen iri den 
Aufgabenbereichen der Anstalt, 

6. Sammlung von Beobachtungsdaten, Be­
obachtung und Evidenthaltung der Er­
gebnisse ihrer Untersuchungen sowie Infor­
mation und Dokumentation über die Auf­
gabenbereiche der Anstalt. 

(3) Die Anstalt hat· bei ihrer Tätigkeit auf die 
Entwicklung der Wissenschaften sowie auf die 
Wirtschaftlichkeit der Durchführung ihrer Auf­
gaben Bedacht zu nehmen. 

(4) Sofern es die· Erfüllung der fachlichen 
Aufgaben für die Bundesverwaltung zuläßt, hat 
die Anstalt auch anderen natürlichen und juristi­
schen Personen im Rahmen ihres Aufgabenbe­
reiches Leistungen zu erbringen. Arbeiten für 
Gebietskörperschaften und Arbeiten, die im 
öffentlichen Interesse gelegen sind, sind bevor­
zugt zu behandeln. 

§ 23. Der § 19 und der § 20 gelten sinngemäß. 

Österreichisches Archäologisches Institut 

§ 24. Ö)· Das Österreichische Archäologische 
Institut ist eine Einrichtung des Bundes. Es' ist 
im Sinne des § 2 Abs. 2 des Universitäts-Organi~ 
sationsgesetzes rechtsfähig. Es untersteht dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung. 

(2) Seine Aufgaben umfassen Forschungen 
und Dokumentation und Information über deren 
Ergebnisse auf dem Gebiet der Archäologie. 

§ 25. (1) Für die Bestellung des Leiter~ des 
Österreichischen Archäologischen Instituts gilt 
d~s Ausschreibungsgesetz, BGBL Nr. 700/1974. 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 ist für das Öster­
reichische Archäologische Institut eine Instituts­
ordnung . unter sinngemäßer Anwendung des 
§ 52 und des § 53 des Universitäts-Organisa­
tionsgesetzes zu erstellen. 

Institut für Österreichische Geschichtsfor­
schung 

§ 26. (1) Das Institut für Österr~ichische Ge­
schichtsforschung ist eine Einrichtung des Bundes. 
Es ist im Sinne des § 2 Abs. 2 des Universitäts­
Organisationsgesetzes rechtsfähig. Es untersteht 
dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung. 

(2) Seine Aufgaben umfassen die Förderung 
der Erforschung der österreichischen 'Geschichte 
und die vertiefte Ausbildung für die Forschungs-

aufgaben der österreichischen Geschichtswissen­
schaften unter Einschluß der historischen Hilts­
wissenschaften, . insbesondere auch durch Abhal­
tung von Lehrgängen, . Abnahme von Staatsprü­
fungen und Vergabe von Stipendien. 

§ 27. Der § 25 gilt sinngemäß. 

Österreichische Nationalbibliothek 

§·28. (1) Die Österreichische Nationalbiblio­
thek ist eine Einrichtung des Bundes. Sie unter­
steht dem Bundesminister für Wissenschaft· und 
Forschung. 

(2) Ihr kommt insofern Rechtspersönlich­
keit zu, als sie berechtigt ist: 

a) durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte Ver­
mögen und Rechte.zu erwerben und hievon 
im eigenen Namen zur Erfüllung ihrer 
Zwecke Gebrauch zu machen, 

b) mit Genehmigung des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung die Mitglied­
schaft zu Vereinen, anderen juristischen 
Personen und zwischenstaatlichen Organi­
sationen, deren Zweck die Förderung von 
Aufgaben ist, die auch solche der Öster­
reichischen Nationalbibliothek sind, zu 
erwerben. 

(3) Ihre Aufgaben umfassen insbesondere: 

1. die Sammlung und Archivierung der in 
Österreich erschienenen oder hergestellten 
Literatur und sonstigen Informationsträger, 

2. die Beschaffung oder, soweit dies nicht 
möglich oder nicht tunlich ist, die Erfassung 
und Dokumentation im Ausland erschiene­
ner Literatur und sonstiger Informations­
träger, die Österreich oder Österreicher 
oder österreichischesGeistes- und Kultur­
leben betreffen, 

3. die Herstellung und ArchivierungvC?n 
In{ormationsträgern, die Österreich oder 
Österreicher oder österreichisches Geistes­
und Kulturleben betreffen, 

4. die Beschaffung weiterer ~usländischer 
Literatur und sonstiger Informationsträger 
in Abstimmung mit den anderen wissen­
schaftlichen Bibliotheken, 

5. die Pflege und tunlichste Verrnehrung der 
ihr aus historischen Gründen oder speziel­
len Vereinbarungen zugewachsenen Kultur­
güter, 

6. die Erhaltung sowie die Aufschließung und 
Bereitstellung der gemäß Z 1 bis 5 erwor­
benen Bestände für Zwecke der Wissen­
ßchaft und Forschung sowie für die Öffent-

. lichkeit, 
7. die Durchführung von bibliothekarischen 

Auskunfts- und Informationsdienstleistun­
gen, 
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8. die Durchführung zentraler und subsidiärer 
Dienstleistungen des Bibliotheks-, Doku­
mentations- und Informationswesens, ins­
besondere die Ermittlung, Verarbeitung 
und Übermittlung der Daten für dieöster-
reichische Bibliog~aphie, ' 

9. die, zusammenfassende Durchführung ge­
meinsamer Unternehmungen, des . Biblio­
theks-, Dokumefl;tations- und Informa­
tionswesens, ' 

10. die Wahrnehmung zentraler Aufgaben der 
Ausbildung und der Weiterbildung im 
Bibliotheks-, Dokumentations- und Infor­
mationswesen, 

11. die Herausgabe einschlägiger p..ublikationen 
und die Durchführung von Ausstellungen 
und anderen Veranstaltungen zur Bekannt­
machung ihrer Bestände, 

12. die Unterstützung des. Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung bei, der 
Plapung des wissenschaftlichen Biblio­
theks-, Dokumentations- und Intorma­
tionswesen, 

13. die Durchführung einschlägiger Forschun­
gen und Untersuchungen. 

(4) Die Durchführung von Aufgaben gemäß 
Abs. 3 Z 8 bis 12 bedarf eines Auftrages oder der 
Genehmigung durch den Bupdesminister,' für 
Wissenschaft und Forschung. 

(5) Für' die' Durchführung von Aufgaben 
gemäß Abs. 3 Z 13 gilt Abs.4, soweit es sich 
dabei um Forschungen handelt, die für den Bund 
mit Kosten verbunden sind. 

(6) Die im Abs. 3 Z 8 bis 13 genannten Auf­
gaben können gemeinsam mit einschlägigen 
öffentlichen oder privaten Institutionen durchge­
führt werden. Das Gleiche gilt für Autgaben ge­
mäß Abs. 3 Z 6, soweit diese der. Erschließung 
oder der Aufschließung spezifis<:her Bestäflde 
dienen. Diesbezügliche Vereinbarungen bedürfen 
d er Genehmigung durch den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung. 

(7) DieÖsterreichische Nationalbibliothek hat 
bei der Durchführung ihrer Aufgaben auf die 
Vermeidung unnötiger Überschneidungen mit der 
Tätigkeit anderer Bibliotheken sowie Dokumen­
tatipns- ·und Informationseiqrichtungen .und auf 
die Zusammenarbeit mit diesen sowie erforder­
lichenfalls auch mit ausländischen Einrichtungen 
zu achten. Absprachen gemäß Abs. 3 Z 4 sind 
dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung zur Kenntnis zu bringen. 

(8) AUfgaben, die der Öst~rreichischen Natio­
nalbibliothek auf Grurid anderer gesetzlicher 
Vorschriften obliegen, werden durch die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes nicht berührt. 

§ 29. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung' hat fur die ,Österreichische 
Nationalbibliothek eine' Bibliotheksordnung zu 
erlassen. Diese hat insbesondere Bestimmungen 
über die' 'folgenden Angelegenheiten zu ent­
halten: 

1. 'organisatorische Gliederung der' Öster­
, reichischen Nationalbibliothek, 

2. Richtlinien für die Benützung (einschließ­
lich der Dienstleistungen gemäß § 28 
Abs,. 3 ,Z 7) und für die Öffnungszeiten 
sowie für die Bereitstellung von Beständen 
für Ausstellungs- oder Reproduktions­
zwecke, 

3. Ordnung und Sicherheit in der Öster­
reichischen Nationalbibliothek und ihre 
Sicherstellung durch Androhung bzw~ Ver­
hängung von angemessenen Benützungs­
beschränkungen bzw. Benützungsverboten 
unter Beachtung des Grundsatzes der Ver­
hältnismäßigkeit der Mittel, 

4. Sicher stellung . des Inventars . und der Be­
stände und die Leistung von Entschädi­
gungen im Falle der 13eschädigung, des 
Verlustes oder der Zerstörung durch den 
Benützer sowie der verspäteten Rück­
stellung entlehnter Bestände, 

5. Berichterstattung an das Bundesmini­
stetium für Wissenschaft ,und Forschung. 

(2) Nähere Regelungen über die Beqützungs­
und über die Öffnungszeiten der Österreichischen 
Nationalbibliothek (Benützungsordnung) sowie 
über die Bereitstellung von Beständen für Aus-, 
stellungs- und Reproduktionszwecke sind nach 
Maßgabe der Bibliotheksordnung vom Leiter 
der Österreichischen Nationalbibliothek festzu­
legen. 

(3) Für die Anfertigung 'von Kopien ist in 
sinngemäßer Anwendung des § 7 Hochschul­
taxengesetz, BGBL Nr. 76/1972, ein Entgelt zu 
entrichten. " 

(4) Für Dienstleistungen, die die Österreichische 
Nationalbibliothek von anderen Einrichtungen 
erbringen läßt, sind die von diesen in Rechnung 
gestellten Entgelte vom Benützer einzuheben, 

. sofern nicht in der Bibliotheksordnung pau­
schalierte Beiträge yorgesehen werden. 

(5) Soweit aus den Entgelten gemäß Abs. 3 
und Abs. 4 über die veranschlagten Einnahmen 
hinaus .' Mehreinnahmen anfallen; sind diese im 
&inne 'der haushaltsrechtlichenBesti:nunungen 
als zweckgewidmet anzusehen. 

'§ 30. (1) Beim,Bundesministerium für Wissen-· 
schaft und Forschung ist zur Beratung in Ange­
legenheiten der Österreichischen: Nationalbiblio­
thek ein "Wissenschaftlicher Beirat der Öster­
reichischen Nationalbibliothek" zu beStellen; 
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Seine Mitglieder sind vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung für eine Funktions­
periode von vier Jahren zu bestellen. 

(2) Dem· Wissenschaftlichen Beirat der Öster­
reichischen Nationalbibliothek haben je ein 

1. von der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 

2. vom Fonds zur Förderung der wissenschaft­
lichen Forschung, 

3. von der Österreichischen Rektotenkon­
. ferenz; 

4. vom Bundesminister für Unterricht und 
Kunst aus dem Kreis der Vertreter der 
Erwachsenenbildung, 
vorgeschlagenes Mitglied s9wie 

5. der Leiter der Österreichischen National-' 
bibliothek anzugehören. 

Ein sechstes Mitglied ist vom Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung aus dem Kreis 
der Vertreter des wissenschaftlichen Bibliotheks~, 
Dokumentations- und Informationswesens zu 
bestellen. 

(3) Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen 
Beirates der Österreichischen Nationalbibliothek 
ist vom Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung aus dem Kreis der Mitglieder zu 
bestellen. . 

i 

(4) Zur B~ratung einzelner Angelegenheiten 
kön~en weit~re Experten beigezogen werden. 
Soweit vom Beirat Angelegenheiten einer Samm­
lungund sonstige)). Einrichtungen der Öster­
reichischen Nationalbibliothek behandelt werden, 
ist der Leiter derselben der Beratung als Aus­
kunftsperson beizuziehen. 

(5) Die Geschäftsordnung für den Wissen­
schaftlichen Beirat der Österreichischeri National­
bibliothek is~ vom Bundesmini~ter für Wissen~ 
schaft und Forschung zu erlassen. 

I Bundesmuseen 
, . 

§ 31. (1) i Die Bundesmuseen sind Einrich­
tungen des Bundes ohne eigene Rechtspersön­
lichkeit. Sie uhterstehen dem zuständigen Bundes-
minister. I 

I • 

(2) Ihre A4fgaben umfassen insbesondere: 
I 

1. Sammelb.: Planmäßiger Aufbau der bereits 
bestehedden Sammlungen durch jedes Bun­
desmusseum auf seinem Fachgebiet, im Be­
darfsfall Anlage neuer Sammlungen. 

2. Bewahren: Prüfung der Sammlungen nach 
dem jeweiligen Stand der Wissenschaft auf 
ihren Erhaltungszustand und Setzung ge­
eigneter Maßnahmen zur Restaurierung und 
SicheruAg. 

3. Erschließen: 
a) Darbietung ausgewählter Objekte der 

Sammlungen für die Öffentlichkeit durch 
ständige Schausammlungen sowie fall­
weise zusätzliche Ausstellungen, 

b) Bestimmung, Inventarisierung und Kata­
logisierung der Bestände des jeweiligen 
Museums, Herausgabe wissenschaftlicher 
Publikationen sowie die wissenschaft­
liche Begutachtung auch nicht musealer 
Bestände unter Ausschluß finanzieller 
Schätzungs gutachten, 

c) Forschung im Fachgebiet des betreffen­
den Museums. 

d) Die Bundesmuseen haben auf Ersuchen 
museale Einrichtungen anderer Rechts­
träger in ihrem Fachgebiet zu beraten. 

§ 32. (1) Für jedes Bundesmuseum ist vom 
zuständigen Bundesminister. eine Museumsord­
nung. zu erlassen. 

(2) Die Museumsordnung hat insbesonder~ 
nähere Bestimmungen zu enthalten über: 

1. die organisatorische Gliederung des Mu­
'seums, 

2. die nähere Regelu)).g für. den Dienstbetrieb 
sowie für die Inanspruchnahme' der Lei-
stungen der Anstalt. . 

3. die Erstellung von Arbeitsprogrammen und 
Tätigkeits berichten, 

4. die Zusammenarbeit des Museums mit 
anderen Bund~sdienststellen und mit fach­
verwandten Einrichtungen. 

Bibliotheken der wissenschaftlichen Ein­
richtungen im Bereich des Bundesministe­
riums für Wissenschaft und Forschung und 

. der Bundesmuseen 
'. . 

§ 33. (1) Die Bibliotheken der Einrichtungen 
gemäß §§ 17 bis 32 .haben bei Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben auf die Koordination und Zu­
sammenarbeit mit anderen Bibliotheken unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Wissen­
schaft und Forschung sowie der Öffentlichkeit 
zu achten: 

(2) Für die in Abs~ 1 genannten Bibliotheken 
ist unter sinngemäßer Anwendung des § 88 
Abs. 1 und 2 sowie des § 115 Ab,. 3 des Uni­
versitäts-Organisationsgesetzes vom Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung eine Biblio­
theksordnung . und vom Leiter der Bibliothek 
eine Benützurigsordnung zu erlassen. 

Datenschutz im wissenschaftlichert Biblio­
theks-, Dokumentations- und Informations­

wesen des Bundes 
§ 34. Daten; die in Wahrnehmung ihrer Auf­

gaben gemäß § 28 Abs. 3 Z 2 und 6 notwendig 
sind, dürfen für nicht gewinngerichtete Zwecke 
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von der Österreichischen Nationalbibliothek im 
automationsunterstützten Datenverkehr ermittelt, 
verarbeitet, übermittelt und veröffentlicht werden. 
Das gleiche gilt für die Ermittlung und Ver­
arbeitung von Daten, die zur Wahrnehmung 
dieser Aufgaben erforderlich sind, durch Ein­
richtungen des Bibliotheks-, Dokumentations­
und Informationswesens sowie für ihre Über 
mittlung an die Österreichische Nationalbiblio­
thek. ,Personenbezogene Daten über die Be­
nützer dürfen nicht übermittelt werden, außer 
an die Österreichische Nationalbibliothek zur 
sinngemäßen Anwendung des § 7 Abs. 1 Z 5 
des Datenschutzgesetzes, BGBL Nr. 565/1978. 
Das Auskunftsrecht gemäß §§ 11 und 25 des 
Datenschutzgesetzes, BGBL Nr.565/1978, er­
streckt sich nicht auf die Übermittlung von 
Daten durch' die Österreichische Nationalbiblio­
thek, die Benützer betreffen. 

§ 35. § 34 gilt sinngemäß für die Bibliotheks-, 
Dokumentations- und Informationsdienste der 
in den §§ 17 bis 33 genannten Einrichtungen 
sowie für sonstige Einrichtungen des wissen­
schaftlichen Bibliotheks-, Dokumentations~ und 
Informationswesens des Bundes sowie für solche 
Einrichtungen der Universitäten und Hoch~ 
schulen. 

F. SONSTIGE WISSENSCHAFTLICHE EIN­
RICHTUNGEN MIT EIGENER RECHTS­

PERSÖNLICHKEIT 

§ 36. (1)' Insbesondere können' nach den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes 

1. Dachorganisationen, innerhalb derer recht­
lich selbständige wissenschaftliche Institu­
tionen zusammengeschlossen sind, 

2. Institutionen, die durch den Betrieb recht­
lich ' unselbständiger Forschungseinrich­
tungen für die österreichische Wissenschaft 
und Wirtschaft wesentliche Forschungs­
gebiete behandeln, 

3. Einrichtungen privatrechtlicher Natur, an 
denen der Bund oder andere Gebietskörper­
schaften beteiligt sind, 

Förderungsbeiträge gemäß Abs. 2 gewährt 
werden. ' 

(2) Förderungsbeträge gemäß Abs~ 1 können 
ins besondere gewährt werden:' 

1. zur Verbreitung wissenschaftlicher Erkennt­
nisse, 

2. für die Förderung der Zusammenarbeit und 
des Erfahrungsaustausches zwischen For­
schern, 

3. für die Abhaltung und Unterstützung 
wissenschaftlicher Tagungen, 

4. für internationale wissenschaftliche Zusam­
menarbeit, 

5. für die Durchführung von Forschungen und 
Studien, 

6. für die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, 

7. für die, Unterstützung wissenschaftlicher 
Zeitschriften und anderer Veröffentlichun­
gen, 

8. für den Betrieb wissenschaftlicher Hilfs­
dienste. 

Änderungen 

ARTIKEL 11 

des Forschungsförderungs­
gesetzes 

Das Forschungsförderungsgesetz, BGBI. 
Nr. 377/1967, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr., 205/1970, BGBL Nr. 224/1972 und 
BGBL Nr. 389/1973 wird wie folgt geändert: 

1. Der Name "Forschungsförderungsfonds 
der gewerblichen Wirtschaft" wird in den §§ 2, 
6, 7, 11, 17, 18,19, 22, 23, 27, 28, 29 und 30 
sowie in der Überschrift zu Abschnitt III im 
"Forschungsförderungsfonds für die gewerb­
liche Wirtschaft" abgeändert. 

2.§ 4 Abs. 1 Et. a 1. TeiIsatz hat zu lauten: 

"a) Förderung von ForschUrigsvorhaben einzel­
ner oder m-::hrerer natürlicher Personen 
(Förderungswerber)" einschließlich der Ge­
währung von Forschungsbeihilfen für For­
schungsvorhaben des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf dem Gebiete der wissen­
schaftlichen Forschung (§ 2 Abs. 1); 

3. § 6 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Delegiertenversammlung 'gehören 
als sümmberechtigte Mitglieder an: 

a) die Mitglieder des Präsidiums(§ 8), 

b) Vertreter der. Universitäten (§11 des Uni­
versitäts-Organisationsges_etzes); jede U ni­
versität mit Fakultätsgliederung hat einen 
Vertreter jeder ihrer Fakultäten Zl.l ent­
senden; die Universitäten ohne Fakultäts­
gI1ederung haben je einen Vertreter zu 
entsenden, ' 

c) je ein wirkliches Mitglied der philosophisch­
historischen und der mathematisch-natur­
wissenschaftlichen Klasse der Österreichi­
sehen Akademie der Wissenschaften, 

d) je ein Vertreter der Akademie der Bilden­
den Künste und jeder Kunsthochschule, 

e) vier vom Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung ernannte Vertreter, von 
denen zwei dem Kreis der wissenschaft­
lichen Einrichtungen, die Art. I, § 35 des 
Forschungsorganisationsgesetzes zuzurech­
nen sind, und zwei dem' Kreis der Vertre-
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ter der I Arbeitnehmer außeruniversitärer 
Forschun~seinrithtungen anzugehören ha-
ben, i . 

f) ein Vertreter· der Bund~skonferenz des 
wissenschaftlichen und· künstlerischen Per­
sonals (§ 106 des Universitäts-Organisa­
tionsgese~zes ), 

g) ein Vertteter der Österreichischen Hoch-
schülerschaft, . 

h) je ein Vertreter des Österreithischen Ar­
beiterkammertages, der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Präsidenten­
konferenk der Landwirtschaftskammern 
und des: Österreichischen Gewerkschafts­
bundes. \ 

Die in den! lit. b bis h angeführten Vertreter 
sind für jew~ils drei Jahre zu entsenden. Für 
jedes dieser :r-,:fitglieder der Delegiertenversamm-. 
lung ist ein Stellvertreter gleichfalls für je drei 
Jahre zu ent~enden. Jedes Mitglied und jeder 
Stellvertreter: kann seine Funktion .. nur durch 
drei aufeinanderfolgende Funktionsperioden aus­
üben; die Wiederentsendung für eine spätere 
Funktionsperiode ist zulässig." 

4. § 6 A~s:" 2 hat zu lauten: 

,,(2) J e e~n Vertreter der Bundesministe­
rien für Wissenschaft und Forschung und' für 
Finanzen soJie zwei Vertreter des Forschungs­
förderungsforlds für die gewerbliche Wirtschaft 
gehören der i Delegiertenveisammlung mit be­
ratender Stimtne an. Je ein Vertreter der zwei vom 
Forschungsfö~derungsfonds. für die gewerbliche 
Wirtschaft zul entsendenden Personen ist von der 
Bundeskamm~r der gewerblichen Wirtschaft aus 
dem Kreis ddr von ihr entsandten Kuratoriums­
mitglieder des Forschungsförderungsfonds für 
die gewerbliChe Wirtschaft bzw. vom Öster­
reichischen Arbeiterkammertag gemeinsam mit 
dem Österre'ichischen Gewerkschaftsbund auS 
dem Kreis äer von ihnen entsandten Kura­
toriumsmitgHeder des Forschungsförderungs­
fonds für die gewerbliche Wirtschaft zu bestellen." 

I . . 

5. § 6Ab~. 3 lit. e hat zu lauten: 

"e) die Ent~endung der im § 7 Abs. l' lit. b, 
c und d angeführten Vertreter." 

I , 
6. § 7 Abs. 1 hat zu lauten: 

I . 

,,(1) Dem I Kuratorium gehören als s~immqe-
rechtigte Mitglieder an: 

a) die Mitglieder des Präsidiums (§ 8); 

b) je ein Vertreter jeder Universität und der 
Osterrdchischen Akademie der Wissen­
schafte~ (§ 6 Abs. 1 lit. bund c); 

c) je ein ~ertreter aus dem Bereich der Akade­
mie derl Bildenden Künste und der Kunst­
hochscl~ulen (§ 6 Abs; llit. d); 

I 
I 

d) je ein Vertreter aus dem Kreise der wissen­
schaftlichen Einrichtungen, die Art. I, § 35 
zuzurechnen sind, und aus dem Kreise der 
Arbeitnehmer außeruniversitärer For­
schungseinrichtungen (§ 6 Abs. 1 lit. e); 

e) der Vertreter der Bundeskonferenz des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Per­
sonals (§ 6 Abs. 1 lit. f); 

f) der Vertreter der Österreichischen Hoch­
schülerschaft (§ 6 Abs. 1 lit. g); 

g) die Vertreter des Österreichischen Arbeiter­
kammertages, ger Bundeskammer der ge-:­
werblichen Wirtschaft, der Präsidenienkon­
ferenz der Landwirtschaftskammern und 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 

\ (§ 6 Abs. 1 Iit. h). 

Die in lit.- b, c und d angeführten Mitglieder 
des Kuratoriums sind von der Delegiertenver­
sammlung aus dem Kreise der ihr angehörenden 
Vertreter der betreffenden Universitäten, der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften; 
der Akademie der Bildenden Künste, der Kunst­
hochschulen, der Einrichtungen gemäß Art. I, § 35 
d~s Forschungsorganisationsgesetzes und der Ar­
beitnehmer außeruniversitärer Forschungsein- . 
richtungen auf drei Jahre zu entsenden. Für jedes 
der in lit. b, c und d angeführten Mitglieder 
ist ein Stellvertreter gleichfalls für jeweils drei 
Jahre zu entsenden. Jedes Mitglied und jeder 
Stellvertreter kahn seine Funktion nur durch 
drei aufeinanderfolgende Funktionsperiodenaus­
üben; die Wiederentsendung für eine spätere 
Funktionsperiode ist zulässig." 

7. § 7 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,§ 7. (2) Die Vertreter der Bundesministerien 
für Wissenschaftund Forschung und für Finanzen 
sowie die beiden Vertreter des Forschungs­
förderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft 
(§ 6 Abs. 2) gehören auch dem Kuratorium mit 
beratender Stimme an." 

8. § 8 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Präsident und die zwei Vizepräsiden­
ten sind von der Delegiertenversammlung in ge­
heimer Wahl mit Zweidrittelmehrheit der an­
wesenden stimmberechtigten Mitglieder. auf drei 
Jahre zu wählen, und Zwar der Präsident a~s 
dem Kreis der Universitätsprofessoren der Uru­
versitäten mit dem Sitz in Wien, die Vizepräsi­
denten aus dem Kreis der Universitätsprofes­
soren sämtlicher Universitäten; mindestens eines 
dieser Mitglieder des Präsidiums muß einer 
technisch-naturwissenschaftlichen . Fachrichtung 
angehören. Jedes stimmberechtigte ~itgli.ed kan~ 
einen Wahlvorschlag erstatten. Wltd ln· zweI 
Wahlgängen keine Zweidrittelmehrheit erreicht, 
so gilt derjenige Kandidat als gewählt, der in 
einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen 
erhalten hat. 
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9. § 11 Abs. 1 lit. a 1. Teilsatz hat zu lauten: 

a) Förderung von Forschungs- und Entwick­
lungsvorhaben natürlicher _und juristischer 
Personen (Förderungswerber) . einschließ­
lich der Gewährung von Forschungsbei­
hilfen für Forschungsvorhaben des wissen­
schaftlichen Nachwuchses. 

10. § 14 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 14. (1) Dem Präsidium gehören als stimm­
berechtigte Mitglieder elf Personen an, die vom 
Kuratorium aus dessen Mitte auf 3 Jahre gewählt 
werden. Sechs Mitglieder sind aus dem Kreise der 
von der Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft entsandten Kuratoriumsmitglieder, vier 
Mitglieder aus dem Kreise der vom Österreichi­
schen Arbeiterkanunertag und vom Österreichi­
schen Gewerkschaftsbund entsandten Kurato­
riumsmitglieder und . ein Mitglied ist aus dem 
Kreis der von der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs entsandten 
Kuratoriumsmitglieder zu wählen. Für jedes 
stimmberechtigte Mitglied ist ein Stellvertreter, 
der derselben Kurie wie das Mitglied anzu­
gehören: hat, gleichfalls für jeweils drei Jahre 
zu wählen. Die- stimmberechtigten Mitglieder 
des Präsidiums wählen für drei Jahre aus ihrer 
Mitte einen Präsidenten und drei Vizepräsidenten, 
wobei zwei Vizepräsideriten aus dem Kreis der 
vom Österreichischen Arbeiterkammertag und 
vom Österreichischen Gewerkschaftsbund ~nt­
sandten Kuratoriumstnitglieder zu wählen sind~ 
Die Vertreter der Bundesministerien für Wissen­
schaft und Forschung, für Handel, Gewerbe 
und Industrie, für Bauten und Technik und 
für Finanzen sowie die drei Vertreter des Fonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
(§ 13 Abs. 1) gehören auch dem Präsidium mit 
beratender Stimme an." 

.11. Abschnitt IV hat zu lauten: 

ABSCHNITT IV 

Forschungsförderungsrat 

§ 17. (1) Der Fonds zur Förderung der wissen­
schaftlichen -Forschung und der Forschungs­
förderungstonds für die gewerbliche Wirtschaft 
bilden den. "Forschungsförderungsrat". Der For­
schungsförderungsrat besteht aus folgenden zwei 
Kurien: 

a) aus dem Präsidenten und den Vizepräsi­
denten des Fonds zur Förderung der wissen­
schaftlichen Forschung, 

b) aus dem Präsidenten und denVizepräsi­
denten des Forschungsförderungsfonds für 
die gewerbliche Wirtschaft. 

Für jedes dieser Mitglieder des Forschungs­
förderungsrates ist vom betreffenden Fonds für 
jeweils 3 Jahre ein Stellvertreter zu entsenden. 

Die Entsendung hat für die unter lit. a genannte 
Kurie durch die Delegiertenversammlung (§ 6), 
für die unter lit. h genannte Kurie durch das 
Präsidium (§ 14) aus dem Kreise der Mitglieder 
dieser Organe zu erfolgen. 

(2) Der Fonds zur Förderung der wissenschaft- . 
lichen Forschung und der Forschungsförde­
rungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft wech­
seln jährlich im Vorsitz des Forschungsförde­
rungsrates. Als Vorsitzender fungiert der Präsi­
dent des jeweils den Vorsitz ausübenden Fonds, 
als Vorsitzender-Stellvertreter der Präsident des 
anderen Fonds. 

(3) Der Forschungsförderungsrat ist bei An­
wesenheit von mehr als der Hälfte der Mit­
glieder beschlußfähig. Er faßt seine Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mit­
glieder, doch kann gegen die Mehrheit der an-

. wesenden Mitglieder einer Kurie kein Beschluß 
zustande kommen. 

(4) Dem Forschungsfärderungsrat obliegt: 

a) die Behandlung gemeinsamer Angelegen­
heiten der beiden Fonds, insbesondere auch 
die Behandlung von Fragen der Verwertu:ng 
von Forschungsergebnissen bei beiden 
Fonds, . 

·b)die Erstattung von Vorschlägen an den 
Österreichischen Rat für Wissenschaft und 
Forschung in Forschungsförderungsfragen, 
insbesondere hinsichtlich der Festlegung 
von Färderungsschwerpunkten, 

c) die Entscheidung, welcher der beiden Fonds 
für die Behandlung einer bestimmten For­
schungsangelegenheit zuständig ist, sofern 
es zwischen den beiden Fonds zu keiner 
gütlichen Einigung kommt. 

(5) Die Bürogeschäfte des Forschungsförde­
rungsrates werden jeweils vom Sekretariat des 
den Vorsitz ausübenden Fonds geführt." 

12. § 18 Abs. 2 1. und 2. Satz haben zu lauten: 

,,(2) Der Fonds zur Förderung der wissenschaft~ 
lichen Forschung und der Forschungsfärderungs­
fonds für di.e gewerbliche Wirtschaft haben bei den 
einzelnen Färderungsmaßnahmen auf die leiten­
den Grundsätze und Ziele im Sinne des § 1 des 
Forschungsorganisationsgesetzes sowie auf die 
. von der Bundesregierung aufgrund des For­
schungsorganisatibnsgesetzeserstelltenPlanungen, 
insbesondt;re auf allfällige Forschungsschwer­
punkte der Bundesregierung, Bedacht zu nehmen. 
Die Förderungswürdigkeit ist dabei im beson­
deren vom Fonds zur Färderung der wissen­
schaftlichen Forschung nach der Bedeutung des 
betreffenden Forschungsvorhabens für die Ent­
wicklung der Wissenschaften in Österreich und 
vom Forschungsfärderungsfonds für die gewerb-
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liehe ~Wirtschaft nach der Bedeutung des be­ ARTIKEL 111 

15 

treffenden Fors:chungsvorhabens für, die öster­
reichische V oIk'swirtschaft zu beurteilen." 

i 
13. Der Proz~ntsatz in § 21 Abs. 1 erhöht sich 

von 2 auf 3%.: 
I 
I 

14. Nach § 2f wird folgende Bestimmung ein-
gefügt: I 

i 
I 

,,§ 22 a. Sch~iden Mitglieder der Organe des 
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For­
schung bzw. des Forschungsforderungsfonds für 
die gewerblich~ Wirtschaft während der Dauer 
einer Funktion~periode aus, sind nach den Be­
stimmungen üper die Bestellung der Organe 
diese Mitglieder für den Rest der Funktions­
periode nachzubestellen." 

15. Die §§ 24 und 25 treten außer Kraft. 

16. In den §§ 23, 27 Abs. 4 und 29 ist "Öster­
reichischer Fotschungsrat" durch "Forschungs­
förderungsrat" ! zu ersetzen, 

, I 

17. Dem § 28 ist als Absatz 2 anzufügen: 
I 

(2) Die vom; Fonds zur Förderung der wissen­
schaftlichen F9rschung und vom Forschungs­
förderungsfon~s für die gewerbliche Wirtschaft 
nach den Bestjmmungen dieses Bundesgesetzes 
vergebenen Fqrderungsdarlehen sind von den 
Gebühren gemäß § 33 Tarifpost 8 des Gebühren­
gesetzes 1957 ~efreit." 

Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Voll­
ziehung . 

(1) Der Österreichische Rat für Wissenschaft 
und Forschung und die. Österreichische Kon­
ferenz für Wissenschaft und Forschung gemäß 
Art. I §§ 2 und 4 dieses Bundesgesetzes sind 
ilUlerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes zu konstituieren. 

(2) Die Organe des Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung gemäß Art. II Z 3, 
4, 6, 7 und 8 und das Präsidium des Forschungs­
förderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft 
gemäß Art. II, Z 10 sind ilUlerhalb von 6 Monaten 
nach lrikrafttreten dieses Gesetzes zu konsti­
tuieren. Bis zur Konstituierung dieser Organe 
werden deren Aufgaben von den' bisherigen 
Organen wahrgenommen. 

(3) § 49 Abs. 4 des Universitäts-Organisations­
gesetzes tritt außer Kraft. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind hinsichtlich Art. I, § 8, § 11 Abs. 2 und § 13 
Abs. 4 die Bundesregierung, hinsichtlich des 
Art: I § 2, § 3 Abs. 1 und 3, § 4, § 5 und der §§'15~ 
und 16 sowie 18 bi~ 30 und des Art II, Z 1 bis 16 
der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung, hinsichtlich des Art II Z 17 der Bundes­
minister für Finanzen, im übrigen alle Bundes­
minister nach Maßgabe ihres Wirkungsbereiches 
betraut. 
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